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sen Nützlichkeit für Kirche und Gesellschaft 
zu beschreiben, als jemand, der Tag für Tag 
selbst mit den Schwierigkeiten konfrontiert 
wird. Die Revolution 1848 brachte ein er­
neutes Aufflackern der Diskussion; auch in 
dieser Hinsicht wollte man die Möglichkeiten 
nützen, welche die neugewonnene politische 
Freiheit bot. Typisch war allerdings, daß sich 
jetzt vor allem Spätaufklärer im kath. Klerus 
und in der Laienschaft zu Wort meldeten. 
Die Abhandlung Picards macht deutlich, daß 
die Geschichtsschreibung bisher ein sehr 
unvollständiges Bild von der aufgeklärten 
Zölibatsdiskussion hatte. Im wesentlichen 
war diese im deutschen Südwesten (Baden, 
Württemberg), und hier vor allem in den 
zwanziger und dreißiger Jahren des 19. Jh., 
lokalisiert worden. Die Untersuchung kann 
nicht nur den historisch Interessierten zur 
Lektüre empfohlen werden; auch wer sich 
aus anderen Gründen mit den Problemen des 
Zölibats befaßt bzw. befassen muß, erhält 
hier ausführliche und eindringliche Informa­
tionen. Im wesentlichen hat die Aufklärung 
doch den Rahmen abgesteckt, in dem die 
Diskussion wohl immer stattfinden wird; 
von einigen zeitgenössischen Gegebenheiten, 
wie z. B. von den Möglichkeiten der Regie­
rungen, stärker in den innerkirchlichen Be­
reich einzugreifen und notfalls Änderungen 
anzuregen, muß der Leser selbst abstrahie­
ren. Daß dieses Thema in so hervorragender 
Weise abgehandelt wurde, ist lebhaft zu be­
grüßen. Die Qualität der Arbeit wird auch 
dann deutlich, wenn man Vergleiche zu an­
deren (selbst historischen) Untersuchungen 
zum gleichen Gegenstand anstellt. 
Zum Schluß noch einige kleine Nachträge: 
Als 1793 die Stadt Mainz von den Heeren 
des revolutionären Frankreichs belagert wur­
de, ließ der Kurfürst an alle Professoren 
seiner Universität ein Zirkular mit dem Auf­
trag ergehen, den geistlichen Zölibat in ge­
druckten Schriften zu retten; den Verfasser 
der besten Abhandlung versicherte er im vor­
aus seines höchsten Beifalls (Herbert Natale, 
Die Belagerung der Stadt Mainz 1793. Aus 
den Berichten des württembergischen Resi­
denten in Frankfurt Johann Friedrich Plitt, 
1760-1823, in: Jahrbuch für westdeutsche 
Landesgeschichte 1, 1975, 215-247, 219), 
Diese Verbindung von Revolutionsfeindlich­
keit und Verteidigung des Zölibats zeigte 
sich 1830 ( !) auch in Württemberg; hier ver­
bot der König durch ein Machtwort eine 
weitere Tätigkeit des Vereins „für die ldrch­
liche Aufhebung des Zölibatsgesetzes". -
Eine wichtige Stimme bei der Verteidigung 
des Zölibats im Zeitalter der Restauration 
war eine Schrift des bekannten Tübinger 
Theologen Johann Adam Möhler aus dem 
Jahre 1828. Möhler ist in seiner Argumenta­
tion wahrscheinlich mehr von De Maistre 
abhängig, als bisher angenommen wurde; im 
Nachlaß des 1966 verstorbenen Möhler­
Forschers Stefan Lösch befindet sich eine 
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noch nicht veröffentlichte Analyse, in der 
dies mit großer Wahrscheinlichkeit nach­
gewiesen wird. 
Tübingen Rudolf Reinhardt 

PAOORKOWSKI RICHARD, Guerisons 
paranormales dans le c:hristianisme contem­
porain. (168.) Akademia Teologii Katolickiej, 
Warszawa 1976. Brosch. 
P. hat sich eingehend mit dem Problem der 
paranormalen Heilungen im Christentum be­
faßt und legt hier das Ergebnis seiner For­
schungen vor. Ausgehend vom allgemeinen 
Phänomen der Heilungen (1. Kap.), begibt 
er sich in das umfangreiche Gebiet der 
außerordentlichen Heilungen. Er unterschei­
det zunächst immer wieder hervortretende 
Phänomene, insoweit sie empirisch faßbar 
sind (durch die Methoden von 0. Bemard), 
von wissenschaftlichen Methoden zur Erfor­
schung außerordentlicher Heilungen auf reli­
giösem Hintergrund. Dazu werden einige 
konkrete Heilungen dargestellt. Im 3. Kap. 
beschäftigt er sich ausführlich mit außer­
ordentlichen Heilungen als einem religiösen 
Tatbestand. Zur Interpretation solcher Hei­
lungen zieht er die Erfahrungen der indivi­
duellen und der Gruppenpsychotherapie her­
an. Auch der Einfluß der Suggestic~m wird 
kritisch durchleuchtet. Freilich hat P. nicht 
den umfassenden Einblick in die vorliegende 
Literatur, sodaß er sich auf die vorhandene 
beschränken mußte. Zusammenfassend be­
tont der Hg., daß die Tatsachen von Heilun­
gen wohl wissenschaftlich registriert werden 
können, es aber sehr schwierig sei, ihre 
exakte Genese aufzudecken. Es scheinen in 
all diesen Fällen zwei Züge maßgeblich zu 
sein: Der horizontale und der vertikale, wo­
bei letzterer das Motiv für die Glaubwürdig­
keit des Christentums bilden kann. 
Graz Karl Gastgeber 

WEINFURTER STEFAN, Salzburger Bistums­
reform und Bischofspolitik im 12. ]h. Der 
Erzbischof Konrad I. von Salzburg (1106 bis 
1147) und die Regularkanoniker. (Kölner 
Historische Abhandlungen, Bd. 24) (X u. 357.) 
Böhlau, Köln 1975. Ln. DM 82.-. 
Diese Dissertation untersucht die Kanoniker­
reform im größeren Rahmen der Salzburger 
Diözesanpolitik für die Zeit von Erzbischof 
Konrad I. Unter ihm wurden die Kanoniker­
stifte ganz bewußt in den Prozeß der Diöze­
sanreform eingespannt. Zugrunde lag der 
Versuch, die TJita apostolica im Sinne eines 
regulierten Gemeinschaftslebens für den ge­
samten Klerus durchzusetzen, ja ihm wo­
möglich Modellcharakter für alle Gläubigen 
zuzuerkennen (169). Der Erzbischof fungierte 
als eine Art Generalabt des Reformverbandes 
(178), und die Versammlung der Prälaten 
kontrollierte vielfach die Belange der Ge­
samtdiözese. Ober den Kreis des Reform­
verbandes hinaus waren mehrere auswärtige 
Stifte der gleichen Observanz angeschlossen. 


